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Bekanntmachung der Neufassung 
des Brandenburgischen Straßengesetzes 

Vom 31. März 2005 

Aufgrund des Artikels 13 des Gesetzes zur Neuorganisation 
der Straßenbauverwaltung im Land Brandenburg vom 26. Mai 
2004 (GVBl. I S. 240) wird nachstehend der Wortlaut des 
Brandenburgischen Straßengesetzes in der seit dem 1. Januar 
2005 geltenden Fassung bekannt gemacht. Die Neufassung be-
rücksichtigt: 

1. das Brandenburgische Straßengesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Juni 1999 (GVBl. I S. 211), 

2. den Artikel 5 des Gesetzes zur Umsetzung der UVP-Richt-
linie und der IVU-Richtlinie im Land Brandenburg und zur 
Änderung wasserrechtlicher Vorschriften vom 10. Juli 
2002 (GVBl. I S. 62, 73), 

3. den Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Entlastung der 
Kommunen von pflichtigen Aufgaben vom 17. Dezember 
2003 (GVBl. I S. 294), 

4. den Artikel 6 Nr. 14 des Gesetzes zur Neuregelung des 
Landesorganisationsrechts und zur Umsetzung des Haus-
haltssicherungsgesetzes 2003 vom 24. Mai 2004 (GVBl. I 
S. 186, 195),

5. den am 1. Januar 2005 in Kraft getretenen Artikel 4 des 
eingangs genannten Gesetzes. 

Potsdam, den 31. März 2005 

Der Minister 
für Infrastruktur und Raumordnung 

In Vertretung 

Reinhold Dellmann 

Brandenburgisches Straßengesetz 
(BbgStrG) 
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Abschnitt 1 
Öffentliche Straßen, Straßenbaulast und Eigentum 

§ 1 
Geltungsbereich 

Das Gesetz regelt die Rechtsverhältnisse der öffentlichen Stra-
ßen. Für die Bundesfernstraßen gilt es nur, soweit dies aus-
drücklich bestimmt ist. 

§ 2 
Öffentliche Straßen 

(1) Öffentliche Straßen sind diejenigen Straßen, Wege und 
Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind. 

(2) Zu der öffentlichen Straße gehören 

1. der Straßenkörper; das sind insbesondere der Straßengrund, 
der Straßenunterbau, der Straßenoberbau, die Brücken, Tun-
nel, Durchlässe, Dämme, Gräben, Entwässerungsanlagen, 
Böschungen, Stützwände, Lärmschutzanlagen, die Fahr-
bahn, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, Park-
plätze, Parkbuchten und Rastplätze, soweit sie mit einer 
Fahrbahn im Zusammenhang stehen (unselbstständige 
Parkflächen, unselbstständige Rastplätze), Bushaltebuchten 
sowie Rad- und Gehwege, auch wenn sie ohne unmittelba-
ren baulichen Zusammenhang im Wesentlichen mit der 
Fahrbahn gleichlaufen (unselbstständige Rad- und Gehwe-
ge), und die Flächen verkehrsberuhigter Bereiche; 

2. der Luftraum über dem Straßenkörper; 

3. das Zubehör; das sind die Verkehrszeichen, die Verkehrs-
einrichtungen und sonstigen Anlagen aller Art, die der Si-

cherheit oder Leichtigkeit des Straßenverkehrs oder dem 
Schutz der Anlieger dienen, und die Bepflanzung; 

4. die Nebenanlagen; das sind solche Anlagen, die überwie-
gend den Aufgaben der Straßenbauverwaltung dienen, wie 
Straßenmeistereien, Gerätehöfe, Lager, Lagerplätze, Abla-
gerungs- und Entnahmestellen, Hilfsbetriebe und -einrich-
tungen. 

(3) Bei öffentlichen Straßen auf Deichen, Staudämmen und 
Staumauern gehören zum Straßenkörper lediglich der Straßen-
oberbau, die Fahrbahn, die Trennstreifen, die befestigten Sei-
tenstreifen sowie die unselbstständigen Rad- und Gehwege und 
die unselbstständigen Parkflächen. 

§ 3 
Einteilung der öffentlichen Straßen 

(1) Die öffentlichen Straßen werden nach ihrer Verkehrsbedeu-
tung in folgende Straßengruppen eingeteilt: 

1. Landesstraßen, 

2. Kreisstraßen, 

3. Gemeindestraßen, 

4. Sonstige öffentliche Straßen. 

(2) Landesstraßen sind Straßen mit mindestens regionaler Ver-
kehrsbedeutung, die innerhalb des Landesgebietes untereinan-
der oder zusammen mit Bundesfernstraßen ein Verkehrsnetz 
bilden und überwiegend dem über das Gebiet benachbarter 
Landkreise und kreisfreier Städte hinausgehenden Verkehr, ins-
besondere den durchgehenden Verkehrsbeziehungen dienen 
oder zu dienen bestimmt sind. 

(3) Kreisstraßen sind 

1. Straßen, die überwiegend dem überörtlichen Verkehr inner-
halb eines Landkreises oder zwischen benachbarten Land-
kreisen und kreisfreien Städten dienen oder zu dienen be-
stimmt sind. Sie sollen mindestens einen Anschluss an eine 
Bundes-, Landes- oder andere Kreisstraße haben; 

2. Straßen, die dem außerhalb des Gemeindegebietes liegen-
den Anschluss einer Gemeinde oder eines räumlich ge-
trennten Ortsteils an das Bundesfern- oder Landesstraßen-
netz dienen oder zu dienen bestimmt sind. 

(4) Gemeindestraßen sind 

1. Gemeindeverbindungsstraßen; 
das sind Straßen außerhalb der geschlossenen Ortslage und 
außerhalb eines im Bebauungsplan festgesetzten Baugebie-
tes, die überwiegend dem Verkehr zwischen benachbarten 
Gemeinden oder Gemeindeteilen dienen oder zu dienen be-
stimmt sind, ferner die dem im Gemeindegebiet befind-
lichen Anschluss an das überörtliche Straßennetz dienen-
den Straßen. 
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2. Ortsstraßen; 
das sind Straßen, die überwiegend dem Verkehr innerhalb 
der geschlossenen Ortslage oder innerhalb eines in einem 
Bebauungsplan festgesetzten Baugebietes dienen oder zu 
dienen bestimmt sind, mit Ausnahme der Ortsdurchfahrten 
von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. 

(5) Sonstige öffentliche Straßen sind alle dem öffentlichen Ver-
kehr dienenden Straßen, soweit sie keiner anderen Straßen-
gruppe angehören. Zu ihnen gehören insbesondere: 

1. die öffentlichen Feld- und Waldwege, 

2. die beschränkt-öffentlichen Wege, 

3. die Eigentümerwege. 

(6) Die Zweckbestimmung der Straße steht im Ermessen des 
Trägers der Straßenbaulast. 

§ 4 
Straßenverzeichnisse und Straßennummern 

(1) Für die öffentlichen Straßen werden Straßenverzeichnisse 
geführt. Die oberste Straßenbaubehörde bestimmt die Numme-
rierung der Landesstraßen, die Landkreise bestimmen die 
Nummerierung der Kreisstraßen. Für Gemeindestraßen und 
sonstige öffentliche Straßen können die Verzeichnisse in ver-
einfachter Form eingerichtet werden. Die Einsicht in die Ver-
zeichnisse steht jedermann frei. 

(2) Das für den Straßenbau zuständige Mitglied der Landesre-
gierung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für Inne-
res zuständigen Mitglied der Landesregierung durch Rechts-
verordnung die Zuständigkeit der Behörden, die Einrichtung 
und den Inhalt der Straßenverzeichnisse und die Einsichtnahme 
in diese zu regeln. 

§ 5 
Ortsdurchfahrten 

(1) Eine Ortsdurchfahrt ist der Teil einer Landesstraße oder 
Kreisstraße, der innerhalb der geschlossenen Ortslage liegt und 
auch zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmt 
ist. Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebietes, 
der in geschlossener oder offener Bauweise zusammenhängend 
bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung un-
geeignetes oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebau-
ung unterbrechen den Zusammenhang nicht. 

(2) Die Grenzen der Ortsdurchfahrt setzt die Straßenbaube-
hörde im Einvernehmen mit der Gemeinde fest. Die Festset-
zung ist mit Rechtsbehelfsbelehrung öffentlich bekannt zu 
machen. 

(3) Im Einvernehmen mit der Gemeinde kann die Grenze ab-
weichend von den Vorschriften des Absatzes 1 festgesetzt wer-
den, wenn die Länge der Ortsdurchfahrt wegen der Art der Be-
bauung in einem offensichtlichen Missverhältnis zur Einwoh-

nerzahl der Gemeinde steht oder wenn sonstige wesentliche 
Gesichtspunkte eine Abweichung rechtfertigen. 

(4) Ist die Straße in der Ortsdurchfahrt erheblich breiter ange-
legt als die anschließende freie Strecke der Landesstraße oder 
der Kreisstraße, so ist von der Straßenbaubehörde im Einver-
nehmen mit der Gemeinde auch die seitliche Begrenzung der 
Ortsdurchfahrt festzulegen. 

(5) Reicht die Ortsdurchfahrt einer Landesstraße für den Ver-
kehr nicht aus, so kann eine Straße, die nach ihrem Ausbauzu-
stand für die Aufnahme des Verkehrs geeignet ist und an die 
Landesstraße nach beiden Seiten anschließt, durch die Straßen-
baubehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde als zusätzli-
che Ortsdurchfahrt festgesetzt werden. 

§ 6 
Widmung 

(1) Widmung ist die Allgemeinverfügung, durch die Straßen, 
Wege und Plätze die Eigenschaft einer öffentlichen Straße er-
halten. Sie ist mit Rechtsbehelfsbelehrung öffentlich bekannt 
zu machen und wird frühestens im Zeitpunkt der öffentlichen 
Bekanntmachung wirksam. 

(2) Die Widmung einer Straße für den öffentlichen Verkehr 
verfügt die Straßenbaubehörde. Ist die widmende Straßenbau-
behörde nicht Behörde des Trägers der Straßenbaulast, so ist 
zur Widmung dessen schriftliche Zustimmung erforderlich. 
Soll ein anderer als eine Gebietskörperschaft Träger der Stra-
ßenbaulast werden, so verfügt die Widmung auf seinen schrift-
lichen Antrag die Straßenbaubehörde. In der Widmungsverfü-
gung sind die Straßengruppe, zu der die Straße gehört (Einstu-
fung), und Beschränkungen der Widmung auf bestimmte Be-
nutzungsarten, Benutzungszwecke oder Benutzerkreise sowie 
etwaige sonstige Besonderheiten festzulegen (Widmungsin-
halt). 

(3) Voraussetzung für die Widmung ist, dass der Träger der 
Straßenbaulast Eigentümer des der Straße dienenden Grund-
stücks ist oder der Eigentümer und ein sonst zur Nutzung ding-
lich Berechtigter der Widmung zugestimmt hat oder der Träger 
der Straßenbaulast den Besitz durch Vertrag, durch Einweisung 
nach § 41 oder in einem sonstigen gesetzlich geregelten Ver-
fahren erlangt hat. 

(4) Nachträgliche Beschränkungen der Widmung richten sich 
nach den Vorschriften über die Einziehung oder Teileinziehung 
(§ 8). Sonstige nachträgliche Änderungen des Widmungsinhal-
tes sind durch Widmungsverfügung festzulegen. 

(5) Bei Straßen, deren Bau in einem Planfeststellungs- oder 
-genehmigungsverfahren geregelt wird, kann die Widmung in 
diesem Verfahren mit der Maßgabe verfügt werden, dass sie 
mit der Verkehrsübergabe wirksam wird, wenn die Vorausset-
zungen des Absatzes 3 in diesem Zeitpunkt vorliegen. Der Trä-
ger der Straßenbaulast hat den Zeitpunkt der Verkehrsüberga-
be, die Straßengruppe sowie Beschränkungen der Widmung öf-
fentlich bekannt zu machen und der das Straßenverzeichnis 
führenden Behörde mitzuteilen. 
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(6) Wird in einem förmlichen Verfahren aufgrund anderer ge-
setzlicher Vorschriften der Bau oder die Änderung von Straßen 
geregelt, so gilt die Straße mit der Überlassung für den öffent-
lichen Verkehr als gewidmet, sofern sie in der Regelung als öf-
fentlich bezeichnet, in eine Straßengruppe eingestuft und im 
Falle des § 3 Abs. 5 der Träger der Straßenbaulast bestimmt 
worden ist. Die Behörde, die nach Absatz 2 für die Widmung 
zuständig wäre, soll die Überlassung für den öffentlichen Ver-
kehr, die Straßengruppe und den Widmungsinhalt öffentlich 
bekannt machen. 

(7) Wird eine Straße verbreitert, begradigt, unerheblich verlegt 
oder ergänzt, so gilt der neue Straßenteil durch die Verkehrs-
übergabe als gewidmet, sofern die Voraussetzungen des Absat-
zes 3 vorliegen. Einer öffentlichen Bekanntmachung nach Ab-
satz 1 bedarf es nicht. 

(8) Durch bürgerlich-rechtliche Verfügungen oder durch Verfü-
gungen im Wege der Zwangsvollstreckung oder der Enteig-
nung über die der Straße dienenden Grundstücke oder Rechte 
an ihnen wird die Widmung nicht berührt. 

§ 7 
Umstufung 

(1) Umstufung ist die Allgemeinverfügung, durch die eine öf-
fentliche Straße bei Änderung ihrer Verkehrsbedeutung der 
entsprechenden Straßengruppe zugeordnet wird (Aufstufung, 
Abstufung). Die Umstufung ist mit Rechtsbehelfsbelehrung öf-
fentlich bekannt zu machen. 

(2) Ändert sich die Verkehrsbedeutung einer Straße auf Dauer, 
so ist sie in die entsprechende Straßengruppe umzustufen. Eine 
Straße ist auch dann umzustufen, wenn ihre Einstufung nicht 
ihrer Verkehrsbedeutung entspricht. 

(3) Änderungen, die eine Umstufung erforderlich machen kön-
nen, haben die Straßenbaubehörden den Straßenaufsichtsbe-
hörden anzuzeigen. 

(4) Die Umstufung verfügt die für die Straße höherer Ver-
kehrsbedeutung (§ 3 Abs. 1) zuständige Straßenbaubehörde. 
Die Umstufung erfolgt im Benehmen mit der obersten Lan-
desplanungsbehörde. Die beteiligten Träger der Straßenbau-
last sind vorher mit dem Ziel der einvernehmlichen Regelung 
zu hören. 

(5) Die Umstufung soll nur zum Ende eines Haushaltsjahres
ausgesprochen werden und ist dem neuen Träger der Straßen-
baulast sechs Monate vorher anzukündigen. Wird nach der Än-
derung von Gemeindegrenzen oder der Bildung von neuen Ge-
meinden eine Umstufung durch Änderung der Verkehrsbedeu-
tung von Straßen erforderlich, soll diese nur zum Beginn des 
dritten Haushaltsjahres nach dem Jahr der Gebietsänderung 
ausgesprochen und dem neuen Träger der Straßenbaulast ein 
Jahr vorher angekündigt werden. 

(6) Die Bestimmungen des § 6 Abs. 5 und 6 gelten entspre-
chend. Die Umstufung wird mit der Ingebrauchnahme für den 
neuen Verkehrszweck wirksam. 

§ 8 
Einziehung, Teileinziehung 

(1) Einziehung ist die Allgemeinverfügung, durch die eine ge-
widmete Straße die Eigenschaft einer öffentlichen Straße ver-
liert. Teileinziehung ist die Allgemeinverfügung, durch die die 
Widmung einer Straße nachträglich auf bestimmte Benut-
zungsarten, Benutzungszwecke oder Benutzerkreise beschränkt 
wird. Einziehung und Teileinziehung sind von der Straßenbau-
behörde mit Rechtsbehelfsbelehrung öffentlich bekannt zu ma-
chen und werden im Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntma-
chung wirksam. 

(2) Hat eine Straße jede Verkehrsbedeutung verloren oder lie-
gen überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls vor, so soll 
die Straßenbaubehörde die Einziehung der Straße verfügen. § 6 
Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Die Teileinziehung einer Stra-
ße ist aus überwiegenden Gründen des öffentlichen Wohls zu-
lässig. 

(3) Die Absicht der Einziehung oder Teileinziehung ist auf 
Kosten des Trägers der Straßenbaulast drei Monate vorher in 
den Gemeinden, die die Straße berührt, öffentlich bekannt zu 
machen, um Gelegenheit zu Einwendungen zu geben. Von der 
Bekanntmachung kann abgesehen werden, wenn die zur Ein-
ziehung oder Teileinziehung vorgesehenen Teilstrecken in den 
in einem Planfeststellungsverfahren ausgelegten Plänen als 
solche kenntlich gemacht worden sind oder Teilstrecken im Zu-
sammenhang mit Änderungen von unwesentlicher Bedeutung 
(§ 38 Abs. 4) eingezogen werden sollen. 

(4) Werden der Bau oder die wesentliche Änderung von Stra-
ßen durch Planfeststellung geregelt, so können Einziehung und 
Teileinziehung in diesem Verfahren mit der Maßgabe verfügt 
werden, dass sie mit der Sperrung wirksam werden. Die Stra-
ßenbaubehörde hat den Zeitpunkt der Sperrung und den Inhalt 
der Verfügung der Straßenaufsichtsbehörde anzuzeigen. 

(5) Mit der Einziehung entfallen Gemeingebrauch und wider-
rufliche Sondernutzung. Bei Teileinziehung einer Straße wer-
den Gemeingebrauch und widerrufliche Sondernutzung ent-
sprechend eingeschränkt. 

(6) Wird eine Straße begradigt, unerheblich verlegt oder in son-
stiger Weise den verkehrlichen Bedürfnissen angepasst und 
wird damit ein Teil der öffentlichen Straße dem Verkehr nicht 
nur vorübergehend entzogen, so gilt dieser Teil mit der Sper-
rung als eingezogen. Einer Ankündigung und öffentlichen Be-
kanntmachung bedarf es in diesem Falle nicht. 

§ 9 
Straßenbaulast, Straßenbaulastträger 

(1) Die Straßenbaulast umfasst alle mit dem Bau und der 
Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben. Die 
Träger der Straßenbaulast haben nach ihrer Leistungsfähigkeit 
die Straßen in einem den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen 
genügenden Zustand zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern, 
umzugestalten oder sonst zu verbessern. Dabei sind die allge-
mein anerkannten Regeln der Technik, die Belange des Fuß-
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gänger-, Rad- und Behindertenverkehrs, des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs, des Wirtschaftsverkehrs, des Umweltschutzes, 
des Naturschutzes und der Stadtentwicklung sowie insbesonde-
re der Schutz von Leben und Gesundheit der Menschen, auch 
bei Bundesfernstraßen, angemessen zu berücksichtigen. Zur 
Straßenbaulast gehören nicht die Beleuchtung, die Reinigung, 
das Schneeräumen und das Streuen bei Schnee- und Eisglätte. 

(2) Sind die Träger der Straßenbaulast unter Berücksichtigung 
ihrer Leistungsfähigkeit außerstande, die Aufgaben nach Ab-
satz 1 Satz 1 zu erfüllen, so haben sie auf einen nicht verkehrs-
sicheren Zustand vorbehaltlich anderweitiger Maßnahmen der 
Straßenverkehrsbehörden durch Verkehrszeichen oder Ver-
kehrseinrichtungen hinzuweisen. 

(3) Soweit nicht gemäß § 49a Abs. 3 die Gemeinden zuständig 
sind, sollen die Träger der Straßenbaulast nach besten Kräften 
über die ihnen nach Absatz 1 obliegenden Aufgaben hinaus die 
öffentlichen Straßen von Schnee räumen und bei Schnee- und 
Eisglätte streuen. 

(4) Das Land ist Träger der Straßenbaulast für die Landesstra-
ßen. Die Landkreise und die kreisfreien Städte sind Träger der 
Straßenbaulast für die Kreisstraßen. Die Gemeinden sind Bau-
lastträger der Gemeindestraßen. Der Träger der Straßenbaulast 
für sonstige öffentliche Straßen wird in der Widmungs- oder 
Umstufungsverfügung bestimmt. Ist der Träger der Straßen-
baulast bei öffentlichen Straßen nicht feststellbar, so liegt die 
Baulast bis zu einer anderen Festlegung bei der Gemeinde. 

(5) Die Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern sind Trä-
ger der Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten im Zuge von 
Landesstraßen und Kreisstraßen. Als Einwohnerzahl im Sinne 
dieses Gesetzes gilt die zum 31. Dezember der letzten drei auf-
einander folgenden Jahre amtlich festgestellte Einwohnerzahl. 

(6) Werden Gemeindegrenzen geändert oder neue Gemeinden 
gebildet, so ist die bei der Volkszählung festgestellte Einwoh-
nerzahl des neuen Gemeindegebietes maßgebend. In diesen 
Fällen wechselt die Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten, 
wenn sie bisher dem Land oder einem Landkreis oblag, späte-
stens mit Beginn des dritten Haushaltsjahres nach dem Jahr der 
Gebietsänderung, sonst mit der Gebietsänderung. 

(7) Eine Gemeinde mit mehr als 10 000, aber weniger als 
50 000 Einwohnern kann Träger der Straßenbaulast für die 
Ortsdurchfahrten werden, wenn sie es mit Zustimmung der 
Kommunalaufsichtsbehörde gegenüber dem für den Straßen-
bau zuständigen Minister erklärt. Absatz 5 Satz 2 und Absatz 6 
Satz 1 gelten sinngemäß. Die Kommunalaufsichtsbehörde darf 
ihre Zustimmung nur versagen, wenn Tatsachen vorliegen, die 
die Leistungsfähigkeit der Gemeinde zur Übernahme der Stra-
ßenbaulast ausschließen. 

(8) Soweit dem Land oder den Landkreisen die Straßenbaulast 
für die Ortsdurchfahrten obliegt, erstreckt sich diese nicht auf 
Gehwege, gemeinsame Geh- und Radwege sowie Parkplätze; 
insoweit ist die Gemeinde Träger der Straßenbaulast. 

(9) Die Absätze 4 und 5 finden keine Anwendung, soweit die 
Straßenbaulast oder eine sonstige Verpflichtung zur Herstel-

lung oder Unterhaltung von Straßen oder Straßenteilen nach 
anderen gesetzlichen Vorschriften Dritten obliegt oder von die-
sen in öffentlich-rechtlich wirksamer Weise übernommen wird. 

§ 10 
Hoheitsverwaltung, bautechnische Sicherheit 

(1) Die mit dem Bau und der Unterhaltung sowie der Erhaltung 
der Verkehrssicherheit der Straßen einschließlich der Bundes-
fernstraßen zusammenhängenden Aufgaben obliegen den Be-
diensteten der damit befassten Körperschaften als Amtspflich-
ten in Ausübung hoheitlicher Tätigkeit. Die Bestimmungen über 
den Anspruch auf Schadensersatz wegen schuldlos rechtswidri-
ger Schadenszuführung nach dem Staatshaftungsgesetz finden 
auf die mit dem Bau und der Unterhaltung sowie der Erhaltung 
der Verkehrssicherheit der Straßen einschließlich der Bundes-
fernstraßen zusammenhängenden Aufgaben keine Anwendung. 

(2) Die Straßenbaubehörde trägt als Sonderordnungsbehörde
die Verantwortung, dass die Herstellung und die Unterhaltung 
der Straßen den Erfordernissen der Sicherheit und Ordnung ge-
nügen. Die Technischen Baubestimmungen und die anerkann-
ten Regeln der Baukunst und der Technik sind zu beachten. Die 
Straßenbaubehörde kann bestimmte Aufgaben auf besondere 
Sachverständige übertragen. Dies gilt für die Verwaltung von 
Bundesfernstraßen entsprechend. 

(3) Einer Genehmigung, Zustimmung, Anzeige, Erlaubnis, 
Überwachung oder Abnahme bedarf es nicht, wenn die bau-
lichen Anlagen unter verantwortlicher Leitung einer Straßen-
baubehörde des Landes, eines Kreises oder einer Gemeinde 
hergestellt und unterhalten werden. Dies gilt nicht für Gebäu-
de, die Nebenanlagen von Kreis- oder Gemeindestraßen sind. 
Die zu Straßen kreisangehöriger Gemeinden mit Ausnahme 
Großer kreisangehöriger Städte gehörenden Kunstbauten, wie 
Brücken, Tunnel, Stütz- oder Lärmschutzwände und Treppen-
anlagen, bedürfen der Genehmigung durch die Straßenbaube-
hörde des Landkreises. 

(4) Werden Straßen, Wege oder Plätze, die die Eigenschaft ei-
ner öffentlichen Straße erhalten sollen, aufgrund öffentlich-
rechtlicher Verträge durch Dritte hergestellt, sind die Absätze 2 
und 3 mit der Maßgabe anzuwenden, dass anstelle einer verant-
wortlichen Leitung eine bautechnische Abnahme durch die 
Straßenbaubehörde erfolgt. 

(5) Die Kreise und die kreisfreien Städte können durch öffent-
lich-rechtlichen Vertrag die sich aufgrund der Absätze 2 und 3 
Satz 3 ergebenden Aufgaben dem Land gegen Ersatz der ent-
sprechenden Kosten übertragen. Soweit eine Übertragung nach 
§ 46 Abs. 3 erfolgt, werden diese Aufgaben mit erfasst. 

§ 11 
Wechsel der Straßenbaulast 

(1) Beim Wechsel der Straßenbaulast gehen das Eigentum des 
bisherigen Trägers der Straßenbaulast an der Straße sowie alle 
Rechte und Pflichten, die mit der Straße in Zusammenhang ste-
hen, entschädigungslos auf den neuen Träger der Straßenbau-
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last über, soweit das Eigentum bisher bereits einer Gebietskör-
perschaft zustand. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für 

1. das Eigentum an Nebenanlagen (§ 2 Abs. 2 Nr. 4), 

2. das Eigentum an Leitungen, die der bisherige Träger der 
Straßenbaulast für Zwecke der öffentlichen Ver- und Ent-
sorgung in die Straße verlegt hat, 

3. Rechte und Pflichten des bisherigen Trägers der Straßen-
baulast aus Gebietsversorgungsverträgen, 

4. Verbindlichkeiten des bisherigen Trägers der Straßenbau-
last aus der Durchführung früherer Bau- und Unterhal-
tungsmaßnahmen. Soweit diese Verbindlichkeiten dinglich 
gesichert sind, hat der neue Eigentümer einen Befreiungs-
anspruch. 

(3) Hat der bisherige Eigentümer berechtigterweise besondere 
Anlagen in der Straße gehalten, so ist der neue Eigentümer ver-
pflichtet, diese in dem bisherigen Umfang zu dulden. § 16 und 
§ 18 Abs. 4 und 5 gelten entsprechend. 

(4) Der bisherige Träger der Straßenbaulast hat dem neuen Trä-
ger der Straßenbaulast dafür einzustehen, dass er die Straße in 
dem durch die Verkehrsbedeutung gebotenen Umfang ord-
nungsgemäß unterhalten und den notwendigen Grunderwerb 
durchgeführt hat. Ist eine abzustufende Straße nicht ordnungs-
gemäß ausgebaut, so hat er dafür nur insoweit einzustehen, als 
der Ausbauzustand hinter den Anforderungen der künftigen 
Straßengruppe zurückbleibt. 

§ 12 
Grundbuchberichtigung und Vermessung 

(1) Beim Übergang des Eigentums an Straßen nach § 11 Abs. 1 
hat der neue Träger der Straßenbaulast unverzüglich den An-
trag auf Berichtigung des Grundbuches zu stellen. Der Antrag 
muss vom Leiter der Behörde oder seinem Vertreter unter-
schrieben und mit einem Dienstsiegel versehen sein. Zum 
Nachweis gegenüber dem Grundbuchamt genügt die in den 
Antrag aufzunehmende Erklärung, dass das Grundstück dem 
neuen Träger der Straßenbaulast gehört. 

(2) Der bisherige Träger der Straßenbaulast ist verpflichtet, das 
übergehende Grundstück auf seine Kosten vermessen und ver-
marken zu lassen, wenn und soweit es zur grundbuchmäßigen 
Erfassung erforderlich ist. Er hat auch die durch die Fortfüh-
rung des Katasters entstehenden Kosten zu tragen oder zu er-
statten. Wird diese Verpflichtung nicht innerhalb von zwei Jah-
ren nach dem Übergang der Straßenbaulast erfüllt, so ist der 
neue Träger der Straßenbaulast berechtigt, die Vermessung und 
Vermarkung auf Kosten des bisherigen Trägers der Straßenbau-
last durchführen zu lassen. Dies gilt nicht für Umstufungen, die 
bei In-Kraft-Treten des Gesetzes zur Änderung des Branden-
burgischen Straßengesetzes und des Brandenburgischen Ab-
fallgesetzes vom 20. Mai 1999 (GVBl. I S. 162) bereits be-
kannt gemacht wurden. 

(3) Wird ein Eigentum nach § 13 Abs. 6 zurückübertragen, so 
hat der bisherige Träger der Straßenbaulast die Kosten für die 
Vermessung, Vermarkung und Beurkundung zu tragen. 

(4) Für die Eintragung des Eigentumsüberganges in das Grund-
buch werden in den Fällen des § 11 Abs. 1 und des § 13 Abs. 6 
Gebühren und Auslagen nach dem Gesetz über die Kosten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit (Kostenordnung) nicht erhoben. 

§ 13 
Eigentumserwerb, Rückübertragung 

von Eigentum und Vorkaufsrecht 

(1) Der Träger der Straßenbaulast soll das Eigentum an den der 
Straße dienenden Grundstücken erwerben. 

(2) Der Träger der Straßenbaulast hat auf Antrag des Eigentü-
mers oder eines sonst zur Nutzung dinglich Berechtigten die für 
die Straße in Anspruch genommenen Grundstücke oder dingli-
che Rechte daran zu erwerben. Kommt innerhalb der Frist von 
zwei Jahren nach Antragstellung zwischen dem Eigentümer 
oder einem sonst zur Nutzung dinglich Berechtigten und dem 
Träger der Straßenbaulast eine Einigung über den Erwerb der 
Grundstücke oder der dinglichen Rechte nicht zustande, so kann 
der Eigentümer oder sonst zur Nutzung dinglich Berechtigte die 
Enteignung verlangen. § 42 Abs. 3 gilt sinngemäß. 

(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn und solange dem Träger der Stra-
ßenbaulast eine Dienstbarkeit oder ein sonstiges dingliches 
Recht eingeräumt ist, das den Bestand der Straße sichert. 

(4) Bis zum Erwerb der für die Straße in Anspruch genomme-
nen Grundstücke stehen dem Träger der Straßenbaulast die 
Rechte und Pflichten des Eigentümers der Ausübung nach in 
dem Umfang zu, wie es die Aufrechterhaltung des Gemeinge-
brauchs erfordert. 

(5) Waren im Falle der Einziehung einer Straße nach § 8 die in 
Anspruch genommenen Grundstücke außerhalb eines Enteig-
nungsverfahrens durch Vertrag erworben, so steht dem jeweili-
gen Eigentümer des durch den ursprünglichen Erwerb verklei-
nerten Grundstücks das Vorkaufsrecht zu. 

(6) Bei Einziehung einer Straße kann der frühere Eigentümer, 
wenn das Eigentum im Zusammenhang mit dem Wechsel der 
Straßenbaulast nach § 11 Abs. 1 übergegangen war, innerhalb 
eines Jahres verlangen, dass ihm das Eigentum ohne Entschä-
digung zurückübertragen wird. 

Abschnitt 2 
Benutzung der öffentlichen Straße 

§ 14 
Gemeingebrauch, Anliegergebrauch 

(1) Der Gebrauch der öffentlichen Straße ist jedermann im 
Rahmen der Widmung und der verkehrsrechtlichen Vorschrif-
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ten gestattet (Gemeingebrauch). Auf die Aufrechterhaltung des 
Gemeingebrauchs besteht kein Rechtsanspruch. Für Erschwer-
nisse, die durch Einschränkungen des Gemeingebrauchs her-
vorgerufen werden, besteht kein Anspruch auf Ersatz der Mehr-
aufwendungen bzw. auf Ausgleich gewerblicher Nachteile. 

(2) Im Rahmen des Gemeingebrauchs hat der fließende Ver-
kehr den Vorrang vor dem ruhenden Verkehr, soweit sich aus 
der Widmung der Straße und dem Straßenverkehrsrecht nichts 
anderes ergibt. 

(3) Die Erhebung von Gebühren für die Ausübung des Gemein-
gebrauchs bedarf einer gesonderten gesetzlichen Regelung. 

(4) Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, die an einer öf-
fentlichen Straße gelegen sind (Straßenanlieger), dürfen inner-
halb der geschlossenen Ortslage die an die Grundstücke an-
grenzenden Straßenteile über den Gemeingebrauch hinaus auch 
für Zwecke der Grundstücke benutzen, soweit diese Benutzung 
zur Nutzung des Grundstücks erforderlich ist, den Gemeinge-
brauch nicht dauernd ausschließt oder erheblich beeinträchtigt 
und nicht in den Straßenkörper eingreift. 

(5) Den Straßenanliegern steht unbeschadet des § 22 Abs. 5 
kein Anspruch darauf zu, dass die Straße nicht geändert oder 
nicht eingezogen wird. 

§ 15 
Beschränkungen des Gemeingebrauchs 

(1) Der Gemeingebrauch kann durch die Straßenbaubehörden
vorübergehend beschränkt werden, wenn dies wegen des bau-
lichen Zustandes der Straße notwendig ist. Die Beschränkun-
gen sind von der Straßenbaubehörde in einer den Verkehrsbe-
dürfnissen entsprechenden Weise kenntlich zu machen. Die 
Straßenverkehrsbehörde und die Gemeinden, welche die Straße 
berührt, sind über wesentliche Beschränkungen rechtzeitig zu 
unterrichten. 

(2) Der Träger der Straßenbaulast für eine Straße, deren Ge-
meingebrauch durch die Straßenbaubehörde dauernd be-
schränkt wird, ist verpflichtet, die Kosten für die Herstellung 
der erforderlichen Ersatzstraßen zu erstatten, es sei denn, dass 
er die Herstellung auf Antrag des zuständigen Trägers der Stra-
ßenbaulast der Ersatzstraße selbst übernimmt. 

(3) Für Umleitungen gilt § 34. 

§ 16 
Vergütung von Mehrkosten 

(1) Wenn eine Straße wegen der Art des Gemeingebrauchs 
durch einen anderen aufwendiger hergestellt oder ausgebaut 
werden muss, als es dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis ent-
spricht, hat der andere dem Träger der Straßenbaulast die 
Mehrkosten für den Bau und die Unterhaltung zu vergüten. 
Das gilt nicht für Haltestellenbuchten für den Linien- und 
Schulbusverkehr. Der Träger der Straßenbaulast kann ange-
messene Vorschüsse oder Sicherheiten verlangen. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn eine Straße aus anderen 
Gründen auf Veranlassung eines anderen aufwendiger herge-
stellt oder ausgebaut wird oder wenn Anlagen errichtet, umge-
staltet oder verlegt werden müssen, ohne dass der Träger der 
Straßenbaulast in Erfüllung seiner Aufgaben oder aufgrund be-
sonderer gesetzlicher Vorschriften dazu verpflichtet ist. 

§ 17 
Verunreinigung und Beschädigung 

(1) Wer eine Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt, 
hat die Verunreinigung ohne Aufforderung unverzüglich zu be-
seitigen; anderenfalls kann der Träger der Straßenbaulast und 
innerhalb der Ortsdurchfahrt die Gemeinde die Verunreinigung 
auf Kosten des Verursachers beseitigen. Weitergehende bun-
des- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben unberührt. 

(2) Wer eine Straße oder einzelne Bestandteile beschädigt oder 
zerstört, kann zur Übernahme der Kosten, die für deren Besei-
tigung anfallen, verpflichtet werden. Ordnungsrechtliche Maß-
nahmen bleiben davon unberührt. 

(3) Abfall darf unbefugt nicht zum Zwecke der Entsorgung auf 
die Straße gebracht werden. 

(4) Die Bestimmungen der Absätze 2 und 3 gelten auch für die 
Bundesfernstraßen. 

§ 18 
Sondernutzung 

(1) Die Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch hin-
aus ist Sondernutzung. Sie bedarf der Erlaubnis der Straßen-
baubehörde, in Ortsdurchfahrten der Erlaubnis der Gemeinde. 
Soweit die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, darf 
sie die Erlaubnis nur mit Zustimmung der Straßenbaubehörde 
erteilen. Die Gemeinde kann durch Satzung bestimmte Sonder-
nutzungen in den Ortsdurchfahrten und in den Gemeindestra-
ßen von der Erlaubnispflicht befreien und die Ausübung re-
geln. Soweit die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, 
bedarf die Satzung der Zustimmung der Straßenbaubehörde. 

(2) Die Erlaubnis darf nur auf Zeit oder Widerruf erteilt wer-
den. Sie kann mit Bedingungen versehen und mit Auflagen 
verbunden werden. Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn öffent-
liche Interessen der Sondernutzung entgegenstehen. Ein öffent-
liches Interesse ist zum Beispiel dann gegeben, wenn 

1. die Sondernutzung die Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs beeinträchtigen würde, 

2. die Sondernutzung den Gemeingebrauch erheblich ein-
schränken würde, 

3. von der Sondernutzung schädliche Umwelteinwirkungen 
ausgehen würden, 

4. städtebauliche oder sonstige öffentliche Belange beein-
trächtigt würden, 
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5. Straßenbaumaßnahmen beeinträchtigt oder Bestandteile der 
Straße oder Versorgungsanlagen gefährdet würden, 

6. die Straße eingezogen werden soll. 

Soweit die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, hat 
sie eine widerruflich erteilte Erlaubnis zu widerrufen, wenn die 
Straßenbaubehörde dies aus Gründen des Straßenbaues oder 
der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs verlangt. 

(3) Der Erlaubnisnehmer hat gegen den Träger der Straßenbau-
last keinen Ersatzanspruch bei Widerruf der Erlaubnis oder bei 
Sperrung, Änderung oder Einziehung der Straße. 

(4) Der Erlaubnisnehmer hat Anlagen so zu errichten und zu 
unterhalten, dass sie den Anforderungen der Sicherheit und 
Ordnung sowie den anerkannten Regeln der Technik genügen. 
Arbeiten an der Straße bedürfen der Zustimmung der Straßen-
baubehörde. 

(5) Der Erlaubnisnehmer hat auf Verlangen der für die Erlaub-
nis zuständigen Behörde die Anlagen auf seine Kosten zu än-
dern und alle Kosten zu ersetzen, die dem Träger der Straßen-
baulast durch die Sondernutzung entstehen. Hierfür kann der 
Träger der Straßenbaulast angemessene Vorschüsse und Sicher-
heiten verlangen. Beim Erlöschen oder beim Widerruf der Er-
laubnis sowie bei der Einziehung der Straße hat der Erlaubnis-
nehmer auf Verlangen der Straßenbaubehörde innerhalb einer 
angemessenen Frist die Anlagen zu entfernen oder den benutz-
ten Straßenteil in einen ordnungsgemäßen Zustand zu verset-
zen. 

(6) Wechselt der Träger der Straßenbaulast, so bleibt eine nach 
Absatz 1 erteilte Erlaubnis bestehen. 

(7) Sonstige nach öffentlichem Recht erforderliche Genehmi-
gungen, Erlaubnisse oder Bewilligungen werden durch die 
Sondernutzungserlaubnis nicht ersetzt. 

(8) Bei In-Kraft-Treten des Gesetzes zur Änderung des Bran-
denburgischen Straßengesetzes und des Brandenburgischen Ab-
fallgesetzes vom 20. Mai 1999 (GVBl. I S. 162) bestehende 
unwiderrufliche Nutzungsrechte an öffentlichen Straßen kön-
nen, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben des Trägers der 
Straßenbaulast erforderlich ist, durch Enteignung aufgehoben 
werden. § 42 gilt entsprechend. 

§ 19 
Besondere Nutzungen 

Ist nach den Vorschriften des Straßenverkehrsrechts eine Er-
laubnis für eine übermäßige Straßennutzung oder eine Ausnah-
megenehmigung erteilt, so bedarf es keiner Erlaubnis nach 
§ 18 Abs. 1. Vor ihrer Entscheidung hat die hierfür zuständige 
Behörde die sonst für die Sondernutzungserlaubnis zuständige 
Straßenbaubehörde zu hören. Die von dieser geforderten Be-
dingungen, Auflagen und Sondernutzungsgebühren sind dem 
Antragsteller in der Erlaubnis oder Ausnahmegenehmigung 
aufzuerlegen. 

§ 20 
Unerlaubte Nutzung einer Straße 

(1) Wird eine Straße ohne die erforderliche Erlaubnis benutzt 
oder wurden Autowracks oder andere Gegenstände verbotswid-
rig abgestellt oder kommt ein Erlaubnisnehmer seinen Ver-
pflichtungen nicht nach, so kann die für die Erteilung der Er-
laubnis zuständige Behörde die erforderlichen Maßnahmen zur 
Beendigung der Benutzung oder zur Erfüllung der Auflagen 
anordnen. Sind solche Anordnungen nicht oder nur unter un-
verhältnismäßigem Aufwand möglich oder nicht erfolgverspre-
chend, so kann sie den rechtswidrigen Zustand auf Kosten des 
Pflichtigen beseitigen oder beseitigen lassen. 

(2) Die Straßenbaubehörde kann die von der Straße entfernten 
Gegenstände bis zur Erstattung ihrer Aufwendungen zurückbe-
halten. 

(3) Ist der Eigentümer oder Halter der von der Straße entfern-
ten Gegenstände innerhalb angemessener Frist nicht zu ermit-
teln oder kommt er seinen Zahlungspflichten innerhalb von 
zwei Monaten nach Zahlungsaufforderung nicht nach oder holt 
er die Gegenstände innerhalb einer ihm schriftlich gestellten 
angemessenen Frist nicht ab, so sind die Gegenstände von der 
Straßenbaubehörde zu verwerten und zu entsorgen. In der Auf-
forderung zur Zahlung oder Abholung ist auf diese Folgen hin-
zuweisen. Im Übrigen sind die Vorschriften des Ordnungs-
rechts über die Verwertung sichergestellter Gegenstände ent-
sprechend anzuwenden. 

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten auch für die Bundesfernstraßen 
mit der Maßgabe, dass die Befugnis zum Zurückhalten nach 
Absatz 2 der für die Sondernutzungserlaubnis zuständigen Be-
hörde zusteht. 

§ 21 
Gebühren für Sondernutzungen 

(1) Für Sondernutzungen können Sondernutzungsgebühren er-
hoben werden. Sie stehen in Ortsdurchfahrten den Gemeinden, 
im Übrigen dem Träger der Straßenbaulast zu. Bei Bemessung 
der Gebühren sind Art und Ausmaß der Einwirkungen auf die 
Straße und den Gemeingebrauch sowie das wirtschaftliche 
Interesse des Gebührenschuldners zu berücksichtigen. 

(2) Das für das Straßenwesen zuständige Mitglied der Landes-
regierung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für Fi-
nanzen zuständigen Mitglied der Landesregierung die Erhe-
bung und Höhe der Sondernutzungsgebühren, soweit sie dem 
Land als Baulastträger zustehen, zu regeln. Die Landkreise und 
Gemeinden können die Gebühren durch Satzung regeln, soweit 
ihnen die Sondernutzungsgebühren zustehen. 

§ 22 
Straßenanlieger, Zufahrten, Zugänge 

(1) Zufahrten oder Zugänge zu Landes- und Kreisstraßen 
außerhalb von Ortsdurchfahrten gelten als Sondernutzung im 
Sinne des § 18, wenn sie neu angelegt oder geändert werden. 
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